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Bundesstaat: Anlage 1 des Musters 1V

Direktiobehörde:
zu den Abrechnungsbestimmungen.

Angaben zur Verechnung der Erhebungs- und Verwaltungskosten.
1.

11.

Amtlich ermittelter Flächeninhalt der im Erntejahr 19.mit Tabak bepflanzten Grundstücke (im 2., 3. und 4. Viertel

des Rechnungsjahrs auszufüllen) ..................... km

einschließlich a qm, von denen die Tabalernte wegen Mißwachses oder dergleichen nicht eingebracht

worden ist.

Flächen, von denen nach der Haupternte eine Nachernte erzielt worden ist, dürfen nur einmal zum Ansatz gelangen.

*) Außerdem aus VorjahenNu:u:.:  a oaoam

a) Menge der im 1. bis . Viertel des Rechnungsjahrs 19 aus den Zuckerfabriken entnommenen Zucker-

erzeugnisse . ......·......... ...--...-.-... dz.kg

*) Außerdem aus Vorjahren. .. .......kg

b)Mengedcsin11.bis-.BierieldeöRechnungsjahrsls selbsterzeugten und verarbeiteten Rohzuckers nach
Spalte 8 der nachstehenden Berechnung ................ .«-.--.-------....... dz .kg

· . «)Außerdemcnthorjahren.....-.............· dz........kg-

JMengedesimeisVierteldesRechnungsjahrsls·-.-««.- nach den Abnahme= und Abfindungsbüchern erzeugten
Akohols ............................ bl-

*) Außerdem aus Vorjaarren bl 7

Perechnung

der Rohzuckermengen, welche von den mit vollständig eingerichtetem Raffineriebetriebe versehenen und

den Rohzucker vorherrschend zu Verbrauchszucker verarbeitenden Fabriken im eigenen Betrieb erzeugt

und verarbeitet worden sind (Anlage 6 § 1 der Ausführungsbestimmungen zum Zuckersteuergesetze).

1. bis Viertel des Rechnungsjahrs 19

7 Bestand nMienge des im Davon sind
z .'«·.» 1.bis-.Viertel-»- - —-

Bezeichnung Leosterzeugtem des Rechunngs- Zusammen am Schlusse des
5 der chiuffe sahrs 19 im palten Viertels des als Rohzuckerr im eigenen
3 iieigenen Be- , Rechnungsjahrsus der Fabrik Betriebe x
5 Zuckerfabrik Nechmungsjahrs trieb ergeugien 3 und 4 19.um , r Pe verarbeitet 5

7 Nohauckers verblieben 5
“ TBv —— d.. Gdz - #.

1 2 8 4 5 6 7 8 9

l

aböusche Zu 1, 2 und 3. Hier sind die zur Berichtigung der Angaben in den Einnahmeübersichten für frühere Jahre etwa zu= oder
n

en Flächen oder Mengen unter Angabe des Ernte- oder Rechnungsjahrs, auf das die Berichtigung sich bezieht, besonders
tabmsetzende Flächen und Mengen mit roter Tinte) ersichtlich zu machen.
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Zusammenstellung der angerechneten Branntweingutscheine nach den Direktivbehörden, die die
Scheinc ausgestellt ha

(Zu Spalte 10 der Einnahme

ben.

übersicht.)
Von den bei den Sleuerstellen .. «

g des Verwaltungsbezirls #hoen. dem Guticheinen K#
Staat Direktivbehörde htercnen didnen h dieichen de

2 a a der in der Spalte 2 genannten in der Spalte 2 genannten
2 zu Staaten ausgestellt Staalen angerechnet-)

Belrag Betrag
ä — 4—. — *

1 – 2 3 4 5

I. Gutscheine.

1|BPreußen Königsberg –. I -—..-

Danzig –0 –

Verlin — —

Stettin — ! . 4

Posen . 2“

Breglau – ——. — — —

Magdeburg *
Altona. — — — — — — —

Hannover — – –

Münster ..——- — AUA

Cassel. . ---- --—— --——

Cöln. —-——— —--- -

Erfurt. .. - s «-

- j

2W BBayern München l
ZSachfen Dresden – —

4 Württemberg Stuttgart. .. — — —

5 Baden Karlsruhe. ;

shessen Darmstadt
7 Meccklenburg-Schwerin Schwerin –. — — —

8 „ Strelitz „ - —«-—..-- —

9Sachsen-Weimar Erfurt. 9

10 „ Meiningen „ -

11 „Altenburg „ IEE

12 Coburg und Gotha » --—---- —

18Schwarzburg-Sondershausen » - —----- -- --

14 » Rudolstadt „ .--—---

1.0ReußällererLinie » ----—- .I- --

16 „ jüngerer Linie „ –— —

170lbdenburg:
a) Herzogtum Oldenburg – –... — a

b) Fürsientum Birkenfeld öbli —

18 Braunschweig Braunschweig —-

10 Anhalt Magdeburg *“-

20 übeck Altona- — —

21|Bremen Bremen .

22 Hamburg Hamburg » · —

23 Elsaß-Lothringen Straßburg ... - — — —

Summe lI. — — —

Hierzu: II. Summe der aufgerechneten Steuerermäßigungswerte

Uberhaupt

)TDie Spalle 5 ist nur bei Aufftellung der Ubersicht für das Rechunngsjahr und der schließlichen Ubersicht anszufüllen.
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Machweisung:)
der

in Anrechnung gebrachten Zollverwaltungskosten.
— -.. -...-.--——-, — — — ——— —— .

Für das

1. bis Viertel

Etatssumme des Rechnungs-
Bezeichnung jahrs 19.

sind anzurechnen

4# M.

*) Zu den Nachweisungen für die ersten drei Viertel jedes Rechnungsjahrs sind außer dem entsprechenden Teile der Schluß-

summe des nach dem Stande vom 31. Märg des abgelaufenen Rechnungsjahrs berichtigten Zollverwaltungskosten-Etats diejenigen gemein-=
schaftlichen Ansgaben nachzuweisen, für welche die Etatssumme keinen Ersatz gewährt. Bei der Ausstellung der vorläufigen Ausgabe=

Tehweisung für das 1. bis 4. Viertel jedes Rechnungsjahrs sind die Bestimmungen unter Zisser 8 und # der Vergütungsvorschriften
cachten. -

beizufügende besondere zZo
. 4

Der Aufstellung dieser Nachweisung für die schließliche Einnahmefeststellung bedarf es nicht; es genügt der Hinweis auf die
IUn 14 *e Gr.:z. .
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Nachweisung
des

in Anrechnung gebrachten Besoldungsaufwandes für die Salzsteuerbeamten auf den Salzwerken)
—

Für das

1. bis . Vierter.

Bezeichnung Etatssumme -
sind anzurechnen

4 M

 –—

5) Siehe Ziffer 4 der Vorschristen über die Vergütung des Besoldungsaufwandes für die Erhebung

Salzstener anf den Salzwerken und die Anmerkung auf Seite 3.

und Koutrollierung de
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